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Jahrgang 2024 Nr. 71 ausgegeben am 1. März 2024 

 

Kundmachung 
vom 27. Februar 2024 

der Beschlüsse Nr. 144/2023, 147/2023, 149/2023 
bis 151/2023, 156/2023, 157/2023, 159/2023 bis 
164/2023, 166/2023 bis 168/2023 und 170/2023 

bis 174/2023 des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 13. Juni 2023 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 14. Juni 2023 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995, 
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung in den Anhängen 1 bis 21 die 
Beschlüsse Nr. 144/2023, 147/2023, 149/2023 bis 151/2023, 156/2023, 
157/2023, 159/2023 bis 164/2023, 166/2023 bis 168/2023 und 170/2023 bis 
174/2023 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Daniel Risch 
Fürstlicher Regierungschef 
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Anhang 1 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 144/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2022/2383 der Kommission vom 6. Dezember 

2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 582/2011 hinsichtlich 
der Typgenehmigung von schweren Nutzfahrzeugen, die reinen Bio-
diesel verwenden1 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel I des EWR-Abkommens wird unter Nummer 
45zzl (Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission) folgender Ge-
dankenstrich angefügt: 
"- 32022 R 2383: Verordnung (EU) 2022/2383 der Kommission vom 

6. Dezember 2022 (ABl. L 315 vom 7.12.2022, S. 63)" 

 
1 ABl. L 315 vom 7.12.2022, S. 63. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2022/2383 in isländischer und 
norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Euro-
päischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen2. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
2 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 2 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 147/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2022/315 der Kommission vom 

17. Dezember 2021 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 
2016/161 hinsichtlich einer Ausnahme von der Verpflichtung der 
Grosshändler, das individuelle Erkennungsmerkmal von in das Verei-
nigte Königreich ausgeführten Arzneimitteln zu deaktivieren3 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2023/172 der Kommission vom 
24. Januar 2023 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 
2012/715/EU hinsichtlich der Aufnahme Kanadas in die mit dem ge-
nannten Beschluss festgelegte Liste von Drittländern4 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
3 ABl. L 55 vom 28.2.2022, S. 33. 
4 ABl. L 24 vom 26.1.2023, S. 37. 
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Art. 1 

Anhang II Kapitel XIII des EWR-Abkommens wird wie folgt geän-
dert: 
1. Unter Nummer 15qb (Durchführungsbeschluss 2012/715/EU der 

Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32023 D 0172: Durchführungsbeschluss (EU) 2023/172 der Kom-

mission vom 24. Januar 2023 (ABl. L 24 vom 26.1.2023, S. 37)" 
2. Unter Nummer 15qf (Delegierte Verordnung (EU) 2016/161 der 

Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32022 R 0315: Delegierte Verordnung (EU) 2022/315 der Kommis-

sion vom 17. Dezember 2021 (ABl. L 55 vom 28.2.2022, S. 33)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2022/315 und des 
Durchführungsbeschlusses (EU) 2023/172 in isländischer und norwegi-
scher Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen 
Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen5. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
5 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 3 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 149/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2570 der Kommission vom 

24. November 2022 zur Nichtgenehmigung von Silbernitrat als Wirk-
stoff zur Verwendung in Biozidprodukten der Produktart 7 gemäss 
der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates6 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird nach Nummer 
12zzzzzzzzw (Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2054 der Kommis-
sion) folgende Nummer eingefügt: 
"12zzzzzzzzx. 32022 D 2570: Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2570 

der Kommission vom 24. November 2022 zur Nichtge-
nehmigung von Silbernitrat als Wirkstoff zur Verwendung 
in Biozidprodukten der Produktart 7 gemäss der Verord-
nung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABl. L 330 vom 23.12.2022, S. 233)"  

6 ABl. L 330 vom 23.12.2022, S. 233. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/2570 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen7. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
7 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 4 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 150/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/2315 der Kommission vom 

25. November 2022 zur Erneuerung der Genehmigung für Hep-
tamaloxyloglucan als Wirkstoff mit geringem Risiko gemäss der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
540/2011 der Kommission8 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/2364 der Kommission vom 
2. Dezember 2022 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung der Dauer der Genehmi-
gung für den Wirkstoff Glyphosat9 ist in das EWR-Abkommen auf-
zunehmen. 

3. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
8 ABl. L 307 vom 28.11.2022, S. 52. 
9 ABl. L 312 vom 5.12.2022, S. 99. 
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Art. 1 

Anhang II Kapitel XV des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter Nummer 13a (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 

der Kommission) werden folgende Gedankenstriche angefügt: 
"- 32022 R 2315: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2315 der 

Kommission vom 25. November 2022 (ABl. L 307 vom 28.11.2022, 
S. 52) 

- 32022 R 2364: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2364 der 
Kommission vom 2. Dezember 2022 (ABl. L 312 vom 5.12.2022, 
S. 99)" 

2. Nach Nummer 13zzzzzzzzzzzzy (Durchführungsverordnung (EU) 
2022/1474 der Kommission) wird folgende Nummer eingefügt: 
"13zzzzzzzzzzzzz. 32022 R 2315: Durchführungsverordnung (EU) 

2022/2315 der Kommission vom 25. November 
2022 zur Erneuerung der Genehmigung für Hep-
tamaloxyloglucan als Wirkstoff mit geringem Ri-
siko gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über 
das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
und zur Änderung des Anhangs der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kom-
mission (ABl. L 307 vom 28.11.2022, S. 52)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnungen (EU) 2022/2315 und 
(EU) 2022/2364 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht 
wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen10. 

 
10 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 5 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 151/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang II (Technische 
Vorschriften, Normen, Prüfung und 

Zertifizierung) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2023/424 der Kommission vom 

24. Februar 2023 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2019/450 hinsichtlich der Veröffentlichung der Referenznummern 
Europäischer Bewertungsdokumente für spezielles gezogenes Flach-
glas und andere Bauprodukte11 ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

2. Anhang II des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang II Kapitel XXI des EWR-Abkommens wird unter Num-
mer 1zzp (Durchführungsbeschluss (EU) 2019/450 der Kommission) fol-
gender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32023 D 0424: Durchführungsbeschluss (EU) 2023/424 der Kommis-

sion vom 24. Februar 2023 (ABl. L 61 vom 27.2.2023, S. 68)" 

 
11 ABl. L 61 vom 27.2.2023, S. 68. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2023/424 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen12. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
12 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 6 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 156/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung des Anhangs IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/2365 der Kommission vom 

2. Dezember 2022 zur Änderung der in der Durchführungsverord-
nung (EU) 2016/1801 festgelegten technischen Durchführungsstan-
dards im Hinblick auf die Zuordnungstabellen der Bonitätsbeurteilun-
gen externer Ratingagenturen für Verbriefungen gemäss der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates13 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 14azd 
(Durchführungsverordnung (EU) 2016/1801 der Kommission) Folgendes 
angefügt: 
", geändert durch: 
- 32022 R 2365: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2365 der Kom-

mission vom 2. Dezember 2022 (ABl. L 312 vom 5.12.2022, S. 101)"  
13 ABl. L 312 vom 5.12.2022, S. 101. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2022/2365 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen14. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
14 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 7 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 157/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung des Anhangs IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2023/511 der Kommission vom 

24. November 2022 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulie-
rungsstandards für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbe-
träge von Organismen für gemeinsame Anlagen im Rahmen des man-
datsbasierten Ansatzes15 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 14azzi (De-
legierte Verordnung (EU) 2022/2328 der Kommission) folgende Nummer 
eingefügt: 
"14azzk. 32023 R 0511: Delegierte Verordnung (EU) 2023/511 der Kom-

mission vom 24. November 2022 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards für die Berech-
nung der risikogewichteten Positionsbeträge von Organismen  

15 ABl. L 71 vom 9.3.2023, S. 1. 
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für gemeinsame Anlagen im Rahmen des mandatsbasierten An-
satzes (ABl. L 71 vom 9.3.2023, S. 1)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2023/511 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen16. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
16 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 8 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 159/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/2454 der Kommission vom 

14. Dezember 2022 zur Festlegung technischer Durchführungsstan-
dards für die Anwendung der Richtlinie 2002/87/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die aufsichtlichen 
Meldungen von Risikokonzentrationen und gruppeninternen Trans-
aktionen17 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird nach Nummer 31eab (De-
legierte Verordnung (EU) 2015/2303 der Kommission) folgende Nummer 
eingefügt: 
"31eac. 32022 R 2454: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2454 der 

Kommission vom 14. Dezember 2022 zur Festlegung technischer 
Durchführungsstandards für die Anwendung der Richtlinie 
2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hin-
blick auf die aufsichtlichen Meldungen von Risikokonzentra- 

17 ABl. L 324 vom 19.12.2022, S. 55. 
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tionen und gruppeninternen Transaktionen (ABl. L 324 vom 
19.12.2022, S. 55)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2022/2454 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen18. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
18 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 9 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 160/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang IX 
(Finanzdienstleistungen) des  

EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission vom 

9. März 2022 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 
2021/2139 in Bezug auf Wirtschaftstätigkeiten in bestimmten Energie-
sektoren und der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2178 in Bezug 
auf besondere Offenlegungspflichten für diese Wirtschaftstätigkeiten19 
ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang IX des EWR-Abkommens wird unter den Nummern 31pa 
(Delegierte Verordnung (EU) 2021/2139 der Kommission) und 31pb (De-
legierte Verordnung (EU) 2021/2178 der Kommission) Folgendes ange-
fügt: 
", geändert durch: 
- 32022 R 1214: Delegierte Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommis-

sion vom 9. März 2022 (ABl. L 188 vom 15.7.2022, S. 1)"  
19 ABl. L 188 vom 15.7.2022, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14 Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen 
nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen20. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
20 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 10 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 161/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang XI (Elektronische 
Kommunikation, audiovisuelle Dienste und 

Informationsgesellschaft) des EWR-
Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2022/179 der Kommission vom 

8. Februar 2022 über die harmonisierte Nutzung von Funkfrequenzen 
im 5-GHz-Band für die Einführung drahtloser Zugangssysteme ein-
schliesslich lokaler Funknetze und zur Aufhebung der Entscheidung 
2005/513/EG21 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2307 der Kommission vom 
23. November 2022 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses (EU) 
2022/179 im Hinblick auf die Ausweisung und Bereitstellung der Fre-
quenzbänder 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz und 5470-5725 MHz 
gemäss den technischen Bedingungen im Anhang22 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen. 

3. Mit dem Durchführungsbeschluss (EU) 2022/179 wird der Beschluss 
2005/513/EG der Kommission23 aufgehoben, der in das EWR-Abkom-
men aufgenommen wurde und daher aus diesem zu streichen ist. 

4. Anhang XI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert 
werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen:  
21 ABl. L 29 vom 10.2.2022, S. 10. 
22 ABl. L 305 vom 25.11.2022, S. 63. 
23 ABl. L 187 vom 19.7.2005, S. 22. 
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Art. 1 

In Anhang XI des EWR-Abkommens erhält der Text von Nummer 
5cs (Entscheidung 2005/513/EG der Kommission) folgende Fassung: 
"32022 D 0179: Durchführungsbeschluss (EU) 2022/179 der Kommission 
vom 8. Februar 2022 über die harmonisierte Nutzung von Funkfrequen-
zen im 5-GHz-Band für die Einführung drahtloser Zugangssysteme ein-
schliesslich lokaler Funknetze und zur Aufhebung der Entscheidung 
2005/513/EG (ABl. L 29 vom 10.2.2022, S. 10), geändert durch: 
- 32022 D 2307: Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2307 der Kommis-

sion vom 23. November 2022 (ABl. L 305 vom 25.11.2022, S. 63)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsbeschlüsse (EU) 2022/179 und (EU) 
2022/2307 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14 Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilungen 
nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen24. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
24 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 11 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 162/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2023/62 der Kommission vom 

5. Januar 2023 zur Berichtigung der polnischen Sprachfassung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1300/2014 über die technischen Spezifikationen für 
die Interoperabilität bezüglich der Zugänglichkeit des Eisenbahnsys-
tems der Union für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität25 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 37ma 
(Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32023 R 0062: Durchführungsverordnung (EU) 2023/62 der Kommis-

sion vom 5. Januar 2023 (ABl. L 5 vom 6.1.2023, S. 31)" 

 
25 ABl. L 5 vom 6.1.2023, S. 31. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2023/62 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen26. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
26 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 12 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 163/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2022/2502 der Kommission vom 

19. Dezember 2022 zur Berichtigung der französischen Sprachfassung 
der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 zur Festlegung technischer Vor-
schriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb 
gemäss der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates27 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XIII des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XIII des EWR-Abkommens wird unter Nummer 66nf 
(Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommission) folgender Gedanken-
strich angefügt: 
"- 32022 R 2502: Durchführungsverordnung (EU) 2022/2502 der Kom-

mission vom 19. Dezember 2022 (ABl. L 325 vom 20.12.2022, S. 56)" 

 
27 ABl. L 325 vom 20.12.2022, S. 56. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2022/2502 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen28. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
28 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 13 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 164/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang XV (Staatliche 
Beihilfen) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Verordnung (EU) 2021/452 der Kommission vom 15. März 2021 

zur Berichtigung der rumänischen Fassung der Verordnung (EU) Nr. 
651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Art. 107 und 108 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union29 ist in das 
EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XV des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XV des EWR-Abkommens wird unter Nummer 1j (Ver-
ordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission) folgender Gedankenstrich 
angefügt: 
"- 32021 R 0452: Verordnung (EU) 2021/452 der Kommission vom 

15. März 2021 (ABl. L 89 vom 16.3.2021, S. 1)" 

 
29 ABl. L 89 vom 16.3.2021, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Verordnung (EU) 2021/452 in isländischer und nor-
wegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäi-
schen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen30. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
30 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 14 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 166/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2427 der Kommission vom 

6. Dezember 2022 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren 
Techniken (BVT) gemäss der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf ein-
heitliche Abgasmanagement- und -behandlungssysteme in der Che-
miebranche31 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2508 der Kommission vom 
9. Dezember 2022 über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren 
Techniken (BVT) gemäss der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Industrieemissionen in Bezug auf die 
Textilindustrie32 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

3. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens werden nach Nummer 1fy 
(Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2110 der Kommission) folgenden 
Nummern eingefügt:  
31 ABl. L 318 vom 12.12.2022, S. 157. 
32 ABl. L 325 vom 20.12.2022, S. 112. 
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"1fz. 32022 D 2427: Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2427 der Kom-
mission vom 6. Dezember 2022 über Schlussfolgerungen zu den 
besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäss der Richtlinie 
2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über In-
dustrieemissionen in Bezug auf einheitliche Abgasmanagement- 
und -behandlungssysteme in der Chemiebranche (ABl. L 318 vom 
12.12.2022, S. 157) 

1fza. 32022 D 2508: Durchführungsbeschluss (EU) 2022/2508 der Kom-
mission vom 9. Dezember 2022 über Schlussfolgerungen zu den 
besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäss der Richtlinie 
2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über In-
dustrieemissionen in Bezug auf die Textilindustrie (ABl. L 325 vom 
20.12.2022, S. 112)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsbeschlüsse (EU) 2022/2427 und 
(EU) 2022/2508 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der 
EWR-Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht 
wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen33. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
33 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 15 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 167/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Beschluss (EU) 2023/693 der Kommission vom 27. März 2023 zur 

Änderung der Beschlüsse (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 
2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218, (EU) 2017/1219 und 
(EU) 2018/680 in Bezug auf den Geltungszeitraum der Kriterien für 
die Vergabe des EU-Umweltzeichens sowie der entsprechenden Beur-
teilungs- und Prüfanforderungen34 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

2. Der Beschluss (EU) 2023/705 der Kommission vom 29. März 2023 zur 
Änderung der Beschlüsse (EU) 2017/175 und (EU) 2018/680 hinsicht-
lich der Energieeffizienzanforderungen für die Vergabe des EU-Um-
weltzeichens für Beherbergungsbetriebe und des EU-Umweltzeichens 
für Gebäudereinigungsdienste35 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

3. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
34 ABl. L 91 vom 29.3.2023, S. 11. 
35 ABl. L 92 vom 30.3.2023, S. 19. 
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Art. 1 

Anhang XX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Unter den Nummern 2e (Beschluss (EU) 2017/1218 der Kommission), 

2h (Beschluss (EU) 2017/1216 der Kommission), 2r (Beschluss (EU) 
2017/1214 der Kommission), 2t (Beschluss (EU) 2017/1217 der Kom-
mission, 2zg (Beschluss (EU) 2017/1215 der Kommission) und 2zh 
(Beschluss (EU) 2017/1219 der Kommission) wird folgender Gedan-
kenstrich angefügt: 
"- 32023 D 0693: Beschluss (EU) 2023/693 der Kommission vom 

27. März 2023 (ABl. L 91 vom 29.3.2023, S. 11)" 
2. Unter Nummer 2zp (Beschluss (EU) 2018/680 der Kommission) wird 

Folgendes angefügt: 
", geändert durch: 
- 32023 D 0693: Beschluss (EU) 2023/693 der Kommission vom 

27. März 2023 (ABl. L 91 vom 29.3.2023, S. 11) 
- 32023 D 0705: Beschluss (EU) 2023/705 der Kommission vom 

29. März 2023 (ABl. L 92 vom 30.3.2023, S. 19)" 
3. Unter Nummer 2m (Beschluss (EU) 2017/175 der Kommission) wird 

folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32023 D 0705: Beschluss (EU) 2023/705 der Kommission vom 

29. März 2023 (ABl. L 92 vom 30.3.2023, S. 19)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Beschlüsse (EU) 2023/693 und (EU) 2023/705 in is-
ländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amts-
blattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen36. 

 
36 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 16 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 168/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang XX 
(Umweltschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2022/919 der Kommission vom 

8. Juni 2022 zur Änderung der Entscheidung 2005/381/EG der Kom-
mission in Bezug auf den Fragebogen für die Berichterstattung über 
die Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates37 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XX des EWR-Abkommens wird unter Nummer 21ap 
(Entscheidung 2005/381/EG der Kommission) folgender Gedankenstrich 
angefügt: 
"- 32022 D 0919: Durchführungsbeschluss (EU) 2022/919 der Kommis-

sion vom 8. Juni 2022 (ABl. L 159 vom 14.6.2022, S. 52)" 

 
37 ABl. L 159 vom 14.6.2022, S. 52. 
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Art. 2 

Der Wortlaut des Durchführungsbeschlusses (EU) 2022/919 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen38. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
38 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 17 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 170/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/1569 der Kommission vom 

23. Juli 2020 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 
692/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der 
Klassifikation von Ländern, in denen die Gäste von Beherbergungsbe-
trieben ihren Wohnsitz haben, im Zusammenhang mit dem Austritt 
des Vereinigten Königreichs aus der Union39 ist in das EWR-Abkom-
men aufzunehmen. 

2. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird unter Nummer 7c (Ver-
ordnung (EU) Nr. 692/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates) 
folgender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32020 R 1569: Delegierte Verordnung (EU) 2020/1569 der Kommis-

sion vom 23. Juli 2020 (ABl. L 359 vom 29.10.2020, S. 1)" 

 
39 ABl. L 359 vom 29.10.2020, S. 1. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1569 in isländi-
scher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblattes 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen40. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
40 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 18 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 171/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/1179 der Kommission vom 

16. Juli 2021 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
1051/2011 in Bezug auf die aggregierten Tabellen und Mikrodaten-
sätze für die Datenübermittlung41 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

2. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird unter Nummer 7ca 
(Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1051/2011 der Kommission) fol-
gender Gedankenstrich angefügt: 
"- 32021 R 1179: Durchführungsverordnung (EU) 2021/1179 der Kom-

mission vom 16. Juli 2021 (ABl. L 256 vom 19.7.2021, S. 89)" 

 
41 ABl. L 256 vom 19.7.2021, S. 89. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1179 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen42. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
42 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 19 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 172/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2021/1948 der Kommission vom 

10. November 2021 über die Behandlung von Mehrwertsteuer-Rück-
zahlungen an Nichtsteuerpflichtige und an Steuerpflichtige mit Bezug 
auf deren steuerbefreite Tätigkeiten für die Zwecke der Verordnung 
(EU) 2019/516 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Har-
monisierung des Bruttonationaleinkommens zu Marktpreisen (BNE-
Verordnung) und zur Aufhebung der Entscheidung 1999/622/EG, 
Euratom der Kommission und der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
116/2005 der Kommission43 ist in das EWR-Abkommen aufzuneh-
men. 

2. Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1948 werden die Ent-
scheidung 1999/622/EG, Euratom der Kommission44 und die Verord-
nung (EG, Euratom) Nr. 116/2005 der Kommission45 aufgehoben, die 
in das EWR-Abkommen aufgenommen wurden und daher aus diesem 
zu streichen sind. 

3. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
43 ABl. L 398 vom 11.11.2021, S. 4. 
44 ABl. L 245 vom 17.9.1999, S. 51. 
45 ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 6. 
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Art. 1 

Anhang XXI des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert: 
1. Der Text von Nummer 19j (Entscheidung 1999/622/EG der Kommis-

sion) erhält folgende Fassung: 
"32021 R 1948: Durchführungsverordnung (EU) 2021/1948 der Kom-
mission vom 10. November 2021 über die Behandlung von Mehrwert-
steuer-Rückzahlungen an Nichtsteuerpflichtige und an Steuerpflich-
tige mit Bezug auf deren steuerbefreite Tätigkeiten für die Zwecke der 
Verordnung (EU) 2019/516 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes zur Harmonisierung des Bruttonationaleinkommens zu Marktprei-
sen (BNE-Verordnung) und zur Aufhebung der Entscheidung 
1999/622/EG, Euratom der Kommission und der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 116/2005 der Kommission (ABl. L 398 vom 11.11.2021, 
S. 4)" 

2. Der Text von Nummer 19r (Verordnung (EG, Euratom) Nr. 116/2005 
der Kommission) wird gestrichen. 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1948 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen46. 

 
46 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Anhang 20 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 173/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung von Anhang XXI (Statistik) 
des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Die Durchführungsverordnung (EU) 2020/405 der Kommission vom 

16. März 2020 zur Festlegung der praktischen Vorkehrungen für die 
nach der Verordnung (EU) 2018/1091 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über integrierte Statistiken zu landwirtschaftlichen Be-
trieben zu übermittelnden Qualitätsberichte und ihrer Inhalte47 ist in 
das EWR-Abkommen aufzunehmen. 

2. Anhang XXI des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Anhang XXI des EWR-Abkommens wird nach Nummer 23b 
(Durchführungsverordnung (EU) 2018/1874 der Kommission) folgende 
Nummer eingefügt: 
"23c. 32020 R 0405: Durchführungsverordnung (EU) 2020/405 der 

Kommission vom 16. März 2020 zur Festlegung der praktischen 
Vorkehrungen für die nach der Verordnung (EU) 2018/1091 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über integrierte Statistiken 
zu landwirtschaftlichen Betrieben zu übermittelnden Qualitätsbe-
richte und ihrer Inhalte (ABl. L 80 vom 17.3.2020, S. 3)"  

47 ABl. L 80 vom 17.3.2020, S. 3. 
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Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsverordnung (EU) 2020/405 in islän-
discher und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblat-
tes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 14. Juni 2023 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen48. 

Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
48 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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Anhang 21 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 174/2023 

vom 13. Juni 2023 

zur Änderung des Protokolls 31 zum EWR-
Abkommen über die Zusammenarbeit in 
bestimmten Bereichen ausserhalb der vier 

Freiheiten 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf die Art. 86 und 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Es empfiehlt sich, die Zusammenarbeit der Vertragsparteien des EWR-

Abkommens bei aus dem Gesamthaushalt der Europäischen Union fi-
nanzierten Unionsmassnahmen in den Bereichen Freizügigkeit der Ar-
beitnehmer, Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und 
Massnahmen für Migranten, einschliesslich Migranten aus Drittlän-
dern, fortzusetzen. 

2. Das Protokoll 31 zum EWR-Abkommen sollte daher geändert wer-
den, um diese erweiterte Zusammenarbeit ab dem 1. Januar 2023 zu 
ermöglichen - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

Art. 1 

In Art. 5 Abs. 5 und 14 des Protokolls 31 zum EWR-Abkommen wer-
den die Worte "die Haushaltsjahre 2021 und 2022" durch die Worte "die 
Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023" ersetzt. 
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Art. 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach Eingang der letzten Mitteilung ge-
mäss Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens in Kraft49. 
Er gilt ab dem 1. Januar 2023. 

Art. 3 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 13. Juni 2023. 

(Es folgen die Unterschriften) 

 
49 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
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